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Name Dr. Thomas Chakar 

Telefon +49 (711) 89686-2510 
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(Bitte bei Antwort angeben) 
 

nachrichtlich: 
Anerkannte Prüfstellen nach RAP Stra 15 in Baden-Württemberg 
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
Gemeindetag Baden-Württemberg 
Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e.V. 
Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg 
Landkreistag Baden-Württemberg 
Rechnungshof Baden-Württemberg 
Städtetag Baden-Württemberg 
Bauwirtschaft Baden-Württemberg 
Ingenieurkammer Baden-Württemberg 
Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest 

 

 Ergänzungen zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Stra-
ßenbau Baden-Württemberg (ETV-StB-BW, Teil 2, Ausgabe 2023) 
Einführungsschreiben zur ETV-StB-BW Teil 2, Ausgabe 2021 des VM vom 
19.05.2021, Az.: VM2-3945-76/3/1 

Anlagen: 
Deckblatt ETV-STB-BW Teil 2 
ETV-StB-BW, Teil 2.1, Ausgabe 2023 
ETV-StB-BW, Teil 2.2, Ausgabe 2023 
 
 
Allgemeines 

Das Ministerium für Verkehr hat die Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedin-
gungen im Straßenbau Baden-Württemberg (ETV-StB-BW) Teil 2 (Schichten ohne 
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Bindemittel) aufgrund der Einführung der Mantelverordnung (Bundesgesetzblatt Nr. 
43 veröffentlicht am 16.07.2021) aktualisiert. Mit Inkrafttreten der bundeseinheitlichen 
Regelungen ab dem 01.08.2023 treten die bisherigen länderspezifischen Regelungen 
außer Kraft. Das Ministerium für Umwelt hat mit Schreiben vom 10.02.2023 (UM26-
8973-45/7/1) Übergangsregelungen hierzu bekannt gegeben. 

Die Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-
Württemberg, Teil 2, Schichten ohne Bindemittel (ETV-StB-BW Teil 2) wurden dahin-
gehend angepasst. 

Anwendung in Baden-Württemberg 

(1) Die ETV-StB-BW, Teil 2 gilt für Bundesstraßen in der Baulast des Bundes und für 
Landesstraßen in der Baulast des Landes.  

(2) Sofern ein Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen nach den Regelungen der 
Ersatzbaustoffverordnung auf Grundlage des Erlasses des UM vom 10.02.2023 
(UM26-8973-45/7/1) bereits vor dem 01.08.2023 bauvertraglich vereinbart werden 
soll, ist dies in der jeweiligen Leistungsbeschreibung explizit anzugeben. 

(3) Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, für die in ihrer Baulast befindli-
chen Straßen entsprechend diesem Einführungsschreiben zu verfahren. Die Re-
gierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als untere 
Verwaltungsbehörden zu informieren. 

Schlussbestimmungen 

(4) Das unter Bezug genannte Schreiben wird hiermit aufgehoben und aus der Liste 
der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg entfernt.  

(5) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 
01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Würt-
temberg im Internet- und Intranetangebot im Sachgebiet 04 Straßenbefestigungen 
– 04.4 Bauweisen sowie im Ausschreibungsservice der Straßenbauverwaltung 
eingestellt. 

gez. Andreas Hollatz 

Ministerialdirigent 


